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B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G/ 
V O L L M A C H T 

 
zur Gruppen-Rechtsanwaltsintervention  

in der Causa AvW Genussscheine (AvW Index) 
 

 
Mandanten(basis)daten:  

 

Anzahl/Stück der AvW Genussscheine (AvW Index) : ________ 
 
Vorname, Nachname Mandant:           
 
Geburtsdatum:             
 
Adresse, PLZ:             
 
E-Mail Adresse:              
 
Telefonnummer:             
 
Faxnummer:             
 
Aktuelle Rechtsschutzversicherung*:          
 
Rechtsschutzversicherungs-Polizzennummer**:        
 
Allfällige Rechtsschutzversicherung samt Polizzennummer, die in den letzten 3 Jahren gekündigt 
wurde: 
               
 
Vorname, Nachname Zweitzeichners /weiterer Depotinhaber/Miteigentümer***: 
 
               
 
Geburtsdatum:             
 

 
* Bitte nach Möglichkeit Kopie der Polizze beischließen.   
** Bei Mitversicherung bitte in dieses Feld die Polizzennummer und den Namen des Versicherten angeben, der  
    die Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat. 
*** In diesem Fall ist die Vollmacht auch vom Zweitzeichner/weiteren Depotinhaber/Miteigentümer zu unterschreiben  

 
Der Mandant erteilt der Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH 1010 Wien, Heinrichsgasse 4, (nachstehend “Kraft & 
Winternitz”) Vollmacht wie folgt: 
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V O L L M A C H T 
 

1. Reichweite: Der Mandant erteilt Kraft & Winternitz Vollmacht und ermächtigt Kraft & Winternitz für den Mandanten 
alle außergerichtlichen und gerichtlichen Interventionen vorzunehmen, die der Durchsetzung und Wahrung von 
Ansprüchen und Gestaltungsrechten des Mandanten in der Cause AvW gegen diverse Rechtsträger dienen, nämlich 
insbesondere gegen 

a) die AvW Invest AG und die AvW Gruppe AG sowie andere Gesellschaften der AvW Firmengruppe, sofern diese als 
Haftungsadressaten in Frage kommen,  

b) Gesellschafter der zu 1. genannten Gesellschaften, 
c) Mitglieder des Vorstands der zu 1. genannten Gesellschaften, 
d) Mitglieder des Aufsichtsrates der zu 1. genannten Gesellschaften, 
e) Prüfer für den gesonderten Aufsichtsbericht gemäß WAG, 
f) Abschlussprüfer der zu 1. genannten Gesellschaften, 
g) Gutachter, Sachverständige und sonstige Verantwortliche, die in den Prospekten/Unterlagen namentlich angeführt 

sind, 
h) der zu b. bis g. genannte Personenkreis auch aus historischer Sicht (während des Veranlagungszeitraums) 
i) Depotbank(en) 
j) inländische Anlegerentschädigungseinrichtung gemäß WAG/ ausländische Entschädigungseinrichtungen, 
k) Finanzmarktaufsicht (FMA) und ausländische Aufsichtsbehörden bzw. deren Rechtsträger, insbesondere die 

Republik Österreich als Amtshaftungsträger. 

Insbesondere wird Kraft & Winternitz auch ermächtigt, soweit dies zur Anspruchsverfolgung notwendig/vorteilhaft ist, 
die Kündigung des Investments bzw. die Rücklösung mit sofortiger Wirkung auszusprechen, Strafanzeigen zu erstatten, 
den Privatbeteiligtenanschluss in einem allfälligen Strafverfahren zu erklären, Forderungen in Insolvenzverfahren im In- 
und Ausland anzumelden, Insolvenzverfahren zu beantragen, Ansprüche bei der Anlegerentschädigungseinrichtung 
anzumelden, allenfalls mit Haftungsadressaten Vergleiche abzuschließen, Geld und Geldeswert zu beheben und in 
Empfang zu nehmen und alles sonstige vorzukehren, was für den Mandanten als nützlich und notwendig im Zusammen-
hang mit der Causa AvW erachtet wird, einschließlich der Beiziehung von Sachverständigen. Die Haftung von Kraft & 
Winternitz ist betragsmäßig auf die durch die eigene Haftpflichtversicherung gedeckte Versicherungssumme von € 2,4 
Millionen beschränkt.  

 
2. Entbindung vom Bank-, Daten- und Amtsgeheimnis sowie sonstigen gesetzlichen oder vertraglichen Verschwie-

genheitspflichten: Der Mandant entbindet jeden der oben zu 1) genannten Rechtsträger einschließlich Aufsichtsbehören 
gegenüber der Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH ausdrücklich und vollumfänglich vom Daten-, Bank- und 
Amtsgeheimnis sowie sonstigen Verschwiegenheitspflichten. Der Rechtsträger wird ausdrücklich ermächtigt, der Kraft & 
Winternitz Rechtsanwälte GmbH alle verlangten Auskünfte/Informationen zu erteilen und alle angeforderten Unterla-
gen/Urkunden zu übermitteln. Der Mandant erteilt gegenüber der Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH die 
Zustimmung zur automationsunterstützten Verarbeitung von Daten des Mandanten zum Zweck der Geltendmachung der 
Ansprüche und zur Kontaktaufnahme per E-Mail. 

 
3. Information:  Kraft & Winternitz wird den Mandanten (auch) über die Homepage www.kwlaw.at über die aktuellen 

Entwicklungen der Intervention informieren. Wir ersuchen dringend um Bekanntgabe einer Mailadresse und bitten um 
Verständnis, dass die Beantwortung von individuellen Anfragen etwas dauern kann. Wir ersuchen vor einem Telefonan-
ruf in unserer Kanzlei zu prüfen, ob die gewünschte Information möglicherweise bereits auf unserer Homepage verfügbar 
ist. Verzögerungen in der Beantwortung von individuellen Anfragen ersuchen wir zu entschuldigen. 

4. Sonstiges: Diese Vollmacht samt Honorarvereinbarung (Punkt 5 unten, Seite 3) unterliegt dem Recht der Republik 
Österreich, dies mit Ausnahme derjenigen Regelungen, die zwingend zur Anwendung ausländischen Rechts führen. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien.         
   

 
 
__________________________________ 
Datum, Unterschrift des Mandanten  
 
 
__________________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift eines allfälligen Zweitzeichners /weiterer Depotinhaber/Miteigentümers 
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5. Honorar-Pauschalregelung: Die Leistungen der Kanzlei werden grundsätzlich den jeweils gültigen autonomen 

Honorarrichtlinien, beschlossen vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag, als Einzelleistungen nach dem 
Rechtsanwaltstarifgesetz abgerechnet. Der Mandant verpflichtet sich, das von Kraft & Winternitz in Rechnung gestellte 
Honorar zuzüglich Barauslagen und der gesetzlichen Umsatzsteuer zu begleichen. Für die folgenden Leistungen nämlich 

� Erfassung der Anlegerdaten, Datenbankenaufbau und Aktenanlage (Anfrage für Rechtsschutzdeckung) 
� Prüfung der Rechtsansprüche des Mandanten insbesondere gegen die AvW Invest AG und die AvW Gruppe 

AG sowie weiterer Haftungsadressaten (Ansprüche auf Durchsetzung des Rückkaufs, Schadenersatz, Irrtumsanfech-
tung, einschließlich Ansprüche wegen unzulässiger Bankgeschäfte, Konzessionsüberschreitung, Schadenersatz we-
gen Verdacht auf Marktmanipulation, Verstöße gegen das Wertpapieraufsichtsgesetz etc.) 

� Aufforderungsschreiben gegen die AwW Invest AG und die AvW Gruppe AG;  
� Privatbeteiligtenanschluss im Strafverfahren zu 13 St 173/08x, StA Klagenfurt (inkl. Akteneinsicht) zur 

Wahrungen von Ansprüchen aus möglicher Untreue und/oder Betrugshandlungen; 
� Anforderung der Depotunterlagen des Mandanten von der Raiffeisen Bezirksbank Klagenfurt; 
� Abklärungen mit der Frankfurter und Wiener Börse bezüglich der Kursgebarung/Handelsdaten; 
� Abklärungen mit der Österreichischen Kontrollbank AG bezüglich der Prospektlage. 
 
wird folgendes Pauschalhonorar vereinbart: 

 
Anzahl der vom Mandanten insgesamt gezeichneten 
AvW-Genussscheine (Index)  

Pauschalhonorar (inkl. 20% Ust) 

1 bis 5 Stück Euro 240,00 
6 bis 20 Stück Euro 600,00 
über 20 Stück Euro 960,00 

 
Wir ersuchen den vorgenannte Pauschalbetrag mit Übersendung der Vollmacht zu überweisen auf das Kanzleikonto 
von Kraft & Winternitz bei der Bank Austria Creditanstalt AG, BLZ 12.000, Kto.Nr. 238-266-064/00, IBAN: AT 
93 1200 0238 2660 6400, BIC: BKAUATWW. Wir ersuchen Sie die Überweisung wie folgt zu widmen: Gruppenba-
sisintervention AvW, Vorname/Nachname Mandant. Kraft & Winternitz wird nach Erhalt des Betrages eine Bestäti-
gung über die erfolgte Zahlung und die Übernahme des Mandats ausstellen. Im Falle der Erteilung von Rechtsschutzde-
ckung für die Intervention werden wir das Pauschalhonorar nach Maßgabe der Kostenübernahme durch die Rechtss-
chutzversisicherung vergüten. 

 
6. Unterlagen/Beilagen: Wir ersuchen für unser Datenmanagement (und eine allfällige Deckungsanfrage gegenüber der 

Rechtsschutzversicherung) um Übermittlung folgender Unterlagen (nach Möglichkeit gemeinsam mit der Vollmacht, 
soweit Ihnen diese Unterlagen vorliegen): 

 
1) Zeichnungsscheine/Zeichnungsaufträge/Kaufaufträge in Kopie 
 
2) Prospekte/Werbeunterlagen/Broschüren in Kopie 

 
3) Anlegerprofile/Beratungsprotokolle in Kopie 

 
4) AvW Index Zertifikate in Kopie (zumindest einzelne) 

 
5) allfällige Korrespondenz mit AvW in Kopie 

 
6) Kündigungsschreiben/Schreiben zur Rücklösung/Verkauf in Kopie 

 
7) Rechtsschutzpolizze/n in Kopie 
 
Sie werden nach Erteilung der Vollmacht zu gegebener Zeit noch einen detaillierten Fragebogen erhalten. 
 
 

 
Kraft & Winternitz Rechtsanwälte GmbH 

 
 

 
 


